
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 

 
 
 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 
 

Lokaltermin 18.45 Uhr: Treffpunkt Eichenstraße 10 in Hohenkammer 
 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am Dienstag, 
den 14.05.2013 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Petershauser Str. 1 
statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 
 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 81 vom 30.04.2013 öffentlicher Teil 
 

  2. 
 

Bauanträge 

  2.1. Erneute Vorlage im Gemeinderat: 

BA-Nr. 14/2013 Neumaier Josef; Antrag auf Abbruch und Wiederaufbau einer beste-

henden Garage mit Wohneinheit in 85411 Hohenkammer, Schmiedberg 2, Fl. Nr. 3 

Gemarkung Hohenkammer 

 

  2.2. BA-Nr. 16/2013 Stemmer Angela; Antrag auf Neubau eines Betriebsgebäudes der Fa. 

Stemmer Feinwerktechnik GmbH in 85411 Hohenkammer, Am Königholz 2, Fl. Nr. 

1227 Gemarkung Schlipps 

 

  3. Jahresrechnung Pfarrkindergarten St. Johannes 2011/2012 – Defizitausgleich 

 

  4. Satzung der Gemeinde Hohenkammer für die Ehrung von Personen mit langjährigen, 

aktiv erworbenen Verdiensten im Ehrenamt  

 

  5. Haus des Kindes 

- Zaunerneuerung am Bestandsbau 

 

  6. Information über die Probleme mit dem derzeitigem Baufahrzeug Lindner 
 

  6.1. Beschluss über die weitere Vorgehensweise 

 

  



1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

  7. Information aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

  7.1. Bekanntgabe des von der Gemeinde vorgeschlagenen Schöffen 

 

  8. Neubau am Haus des Kindes 

 

  8.1. Bekanntgaben der Vergaben  

 

  8.2. Bekanntgabe der Kostenfortschreibung  

 

  9.  

 

Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 

 

 
 
 

Hohenkammer, 07.05.2013                                                   Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


